
Allgemeine Geschäftsbedingungen von iconwerk / 
Stefan Dziallas Dipl. Grafik Designer. 

§01/ Allgemeines und Geltungsbereich

Mein Angebot richtet sich ausschließlich an Industrie, Selbstän-
dige und Gewerbetreibende.

Für Verträge mit iconwerk, Stefan Dziallas gelten ausschließlich 
diese Geschäftsbedingungen. Abweichenden Regelungen in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
wird daher ausdrücklich widersprochen.

Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen der 
Bedingungen, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen 
der Schriftform.

Meine Arbeiten werden stets als Einzelanfertigungen 
(Individualsoftware) erstellt werden und daher grundsätzlich 
nach Werkvertragsrecht behandelt. Die freischöpferische, nicht 
weisungsgebundene Tätigkeit als Freiberufler ist Vorrausset-
zung für die Ausführung des Auftrages.

§02/ Auftragsabwicklung und Vergütung

Meine Angebote gelten längstens 4 Wochen nach Abgabe.

Meine Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer nicht mit 
ein. Diese wird ausdrücklich ausgewiesen.

Meine Angebote sind freibleibend.

iconwerk, Stefan Dziallas ist berechtigt, für Konzeptions- und 
Entwurfsleistungen eine Vorauszahlung in Höhe von der Hälfte 
des Gesamtauftragswerts zu verlangen.

Die Vergütung ist nach Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist, 
wenn nicht anders vereinbart, ohne Abzug zahlbar.

Findet die fertige Arbeit keine Verwendung, wird die im 
Angebot vereinbarte Vergütung dennoch fällig.

Für den Designer besteht im Rahmen des Auftrages Gestal-
tungsfreiheit.

Technische wie gestalterische Mitarbeit und Vorschläge des 
Auftraggebers haben keinerlei Auswirkung auf die vereinbarte 
Vergütung.

iconwerk, Stefan Dziallas ist zu Teillieferungen berechtigt, 
soweit diese für den Auftraggebern nicht unzumutbar sind.

Befindet sich der Auftraggeber mit der Zahlung im Verzug, so 
muss er mit Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszins-
satz rechnen. Die Verzugszinsen fallen bei Überschreitung des 
Zahlungszieles auch ohne Mahnung an.

Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

Ist für die Leistung von iconwerk, Stefan Dziallas die Mitwirkung 
des Auftraggebern erforderlich oder vereinbart, so verlängert 
sich die Lieferzeit um die Zeit, die der Auftraggeber dieser 
Verpflichtung nicht nachgekommen ist.
Bei Verzögerungen infolge von
a) Veränderungen der Anforderungen des Auftraggebern,
b) unzureichenden Voraussetzungen in der Anwendungsumge-
bung (Hardware- oder Softwaredefizite), soweit sie ... nicht 
bekannt waren oder bekannt sein mussten,
c) Problemen mit Produkten Dritter (z. B. Software anderer 
EDV-Hersteller),
verlängert sich der Liefer- oder Leistungstermin entsprechend.
Werden von dem Auftraggebern Änderungen oder Ergänzun-
gen beauftragt, die nicht nur geringfügigen Umfang haben, so 
verlieren Termine und Fristen, die sich am ursprünglichen 
Vertragsgegenstand orientieren, ihre Gültigkeit.

§03/ Nutzungsrecht  und Urheberrecht

Jegliche Nutzung, Vervielfältigung, Verö entlichung oder 
Verbreitung von Konzepten und Entwürfen ist honorarpflichtig 
und wird im Angebot und der Rechnung genau festgelegt.

Konzepte und Entwürfe bleiben stets Eigentum des Urhebers 
und werden ausschließlich im Sinne des Urheberrechts zu der 
vereinbarten Nutzungsart zur Verfügung gestellt.

Eine gestalterische Mitarbeit und Vorschläge des Auftragge-
bers begründen kein Miturheberrecht.

iconwerk, Stefan Dziallas behält sich das Recht vor, Konzepte 
und Entwürfe für die Selbstdarstellung im eigenen Portfolio 
und auf der eigenen Website ohne zusätzliche schriftliche 
Freigabe durch den Auftraggeber zu Werbezwecken zu 
verö entlichen.

iconwerk, Stefan Dziallas geht bei der Verwendung von 
Vorlagen des Auftraggebers davon aus, dass diese nicht mit 
Rechten Dritter belastet sind oder der Auftraggeber über das 
für den Auftrag erforderliche Nutzungsrecht verfügt.

§04/ Haftung

Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen 
haftet iconwerk, Stefan Dziallas Dies gilt auch für gesetzliche 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von iconwerk, Stefan Dziallas.

Für leichte Fahrlässigkeit haftet iconwerk, Stefan Dziallas und 
deren Erfüllungsgehilfen begrenzt auf den Rechnungsbetrag
des Projektes und übernimmt keinerlei weitere Haftung.
Die Haftung für Datenverlust ist durch den typischen Wieder-
herstellungsaufwand begrenzt. Dieser bemisst sich nach dem 
Schaden, der bei der Vornahme zumutbarer Sicherungsmaß-
nahmen (wie z. B. Anfertigung von Sicherungskopien) eingetre-
ten wäre.

iconwerk, Stefan Dziallas übernimmt keine Haftung für die 
wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche Zulässigkeit der 
Arbeiten, gleiches gilt für die Schutzfähigkeit.

Für die 

Für die weisungsbezogene Anwendung von urheberrechtlich-
oder markenrechtlich geschützten Materials übernimmt
iconwerk, Stefan Dziallas keinerlei Haftung. Die Freigabe
für den Einsatz dieses Matrials erfolgt durch den Auftraggeber
und bedarf keiner speziellen Form und hält iconwerk,
Stefan Dziallas frei von Ansprüchen Dritter.

Publikation übernimmt der Auftraggeber die volle 
Verantwortung mit der Abnahme der Arbeit. Stefan Dziallas 
übernimmt keine Haftung für inhaltliche oder formelle Fehler.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, iconwerk, Stefan Dziallas über 
jede unrechtmäßige Nutzung des Lizenzmaterials, die ihm 
bekannt wird, zu informieren, sowie gegen einen Verletzer der 
gewerblichen Schutzrechte gerichtlich vorzugehen oder 
iconwerk, Stefan Dziallas dabei zu unterstützen.

Werden dem Auftraggebern Verletzungen von Nutzungsrech-
ten durch die Leistungen von iconwerk, Stefan Dziallas z. B. 
durch Abmahnungen Dritter bekannt, so wird er iconwerk, 
Stefan Dziallas unverzüglich darüber informieren.

Mangelhafte Lieferungen oder Leistungen werden von 
iconwerk, Stefan Dziallas innerhalb der Gewährleistungsfrist 
von 12 Monaten, die mit dem Datum der Lieferung oder 
Abnahme beginnt, nach entsprechender Mitteilung des 
Auftraggebers ausgebessert oder ausgetauscht. iconwerk, 
Stefan Dziallas behebt die Mängel kostenfrei oder stellt dem 
Auftraggeber kostenlos einen korrigierten Releasestand zur 
Verfügung. Darüber hinaus gehende Aufwendungen werden 
nach Aufwand abgerechnet.
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Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der Mangel nur 
unerheblich ist, sich also insbesondere nicht erheblich auf die 
vereinbarte Verwendung auswirkt. Schlägt die Nacherfüllung 
innerhalb einer vom Auftraggebern gesetzten Frist zur Nacher-
füllung fehl, so kann der Auftraggeber das Rückgängigmachen 
des Vertrags oder das Herabsetzen des Kaufpreises verlangen.

O ensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Auftrag-
geber ohne weiteres au allen, muss der Auftraggeber 
iconwerk, Stefan Dziallas binnen 10 Werktagen nach der 
Ablieferung mittels eines eingeschriebenen Briefes rügen. 
Mängel, die nicht o ensichtlich sind, müssen bei iconwerk, 
Stefan Dziallas innerhalb von 10 Werktagen nach dem Erkennen 
gerügt werden. Anderenfalls können Ansprüche aus diesen 
Mängeln nicht geltend gemacht werden. Die Mängel, insbeson-
dere die aufgetretenen Fehlermeldungen sind nach Kräften 
detailliert wiederzugeben (z.B. durch Fehlerprotokolle).

§06/ Datenschutz und Geheimhaltung

iconwerk, Stefan Dziallas speichert die im Rahmen der 
Vertragsanbahnung und -abwicklung benötigten Daten des 
Auftraggebers (z. B. Adresse und Bankverbindung).
Durch die Verbindung eines Netzwerks mit dem Internet 
entsteht die Möglichkeit der missbräuchlichen Verwendung von 
Daten. Insbesondere sensible Daten muss der Auftraggeber 
daher durch eigene Sicherungsmaßnahmen vor unberechtig-
tem Zugri  schützen.
Beide Vertragspartner werden vertraulich gekennzeichnete 
Informationen, die ihnen im Rahmen des Vertrags bekannt 
werden, vertraulich behandeln. Software betre ende Unterla-
gen wie Dokumentationen und vor allem der Source-Code sind 
vor unberechtigtem Zugri  zu schützen.
iconwerk, Stefan Dziallas weist darauf hin, dass es nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Vervielfältigun-
gen von Werken insbesondere von Grafiken oder anderen 
optischen oder akustischen Gestaltungsmitteln, die online 
gestellt werden, zu verhindern.

§07/ Mitteilungen

Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post (E-Mail) 
verständigen, erkennen sie die unbeschränkte Wirksamkeit der 
auf diesem Wege übermittelten Willenserklärungen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen an.
Die E-Mail muss den Namen und die E-Mail-Adresse des 
Absenders, den Zeitpunkt der Absendung (Datum und Uhrzeit) 
sowie eine Wiedergabe des Namens des Absenders als 
Abschluss der Nachricht enthalten. 
Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine 
Vertraulichkeit nicht gewährleistet. Jeder Vertragspartner stellt 
auf Wunsch des anderen ein abgestimmtes Verschlüsselungs-
system wie beispielsweise PGP auf seiner Seite zur Verfügung.
Eine im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen zugegange-
ne E-mail gilt vorbehaltlich eines Gegenbeweises als vom 
anderen Partner stammend.
Die Verbindlichkeit der E-mail und damit der Textform gilt für 
alle Erklärungen, die die gewöhnliche Vertragsabwicklung mit 
sich bringt. Ausgeschlossen ist die Textform dagegen bei einer 
Kündigung, bei Maßnahmen zur Einleitung oder Durchführung 
eines Schiedsverfahrens, sowie Erklärungen, die von einem 
Vertragspartner ausdrücklich abweichend von dieser Vereinba-
rung in schriftlicher Form verlangt werden.

§08/ Schiedsklausel

Ein Schiedsgericht entscheidet endgültig und bindend unter 
Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit über alle Streitig-
keiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag, 
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einschließlich Streitigkeiten über seinen Bestand oder seine 
Beendigung.
Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern und wird 
für jeden Streitfall besonders gebildet, wobei jede Partei einen 
Schiedsrichter benennt. Diese beiden so ernannten Schiedsrich-
ter wählen den Obmann.
Ort des Schiedsverfahrens ist Bremen, Deutschland. Sitzungen 
des Schiedsgerichts können auch an anderen Orten, insbeson-
dere am Sitz des Obmannes stattfinden.
Das Verfahren, das vom Schiedsgericht nach freiem Ermessen 
bestimmt wird, leitet der Obmann.
Vor Erlass des Schiedsspruches sind die Parteien mündlich zu 
hören, es sei denn, sie verzichten beide schriftlich auf eine 
mündliche Verhandlung.
Das Schiedsgericht entscheidet nach geltendem materiellen 
Recht. Es entscheidet auch über die Kosten des Schiedsverfah-
rens in entsprechender Anwendung der §§ 91 . ZPO. Es 
bemüht sich in jedem Verfahrensstadium um eine gütliche 
Beilegung des Rechtstreits.
Die Schiedsrichter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und 
haben Anspruch auf Vergütung und Aufwendungsersatz.
Das Oberlandesgericht Bremen wird als zuständiges Gericht im 
Sinne des § 1062 ZPO vereinbart.

§09/ Anwendbares Recht und Erfüllungsort

Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher 
Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwen-
dung deutschen Rechts. Auch im grenzüberschreitenden 
Verkehr gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts.
Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher 
Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwen-
dung deutschen Rechts.
Als Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem 
Vertrag wird Bremen, Deutschland vereinbart. Als Gerichts-
stand wird in diesem Fall Bremen, Deutschland vereinbart.

§10/ Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nichtig sein oder werden, so bleiben die anderen 
Bedingungen im Übrigen wirksam. Die Vertragspartner werden 
die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, 
die dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten 
kommt.

Bremen, 25.11.2011

iconwerk
Stefan Dziallas
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